
Betriebliches  
Eingliederungsmanagement



  Vollständige Begleitung des 
BEM-Prozesses

  Betreuung, Durchführung 
und Dokumentation der BEM- 
Gespräche

 Entwicklung von Maßnahmen
 Neutralität & Objektivität
 Rechtssichere Dokumentation
   (Newsletter, Videos,  

Unterstützung BGM)

Mit unserer neuen Dienstleis-
tung bieten wir eine ganzheit-
liche Betrachtung des Themas 
„Betriebliches Eingliederungsma-
nagement“.  Ziel ist die Gesunder-
haltung  Ihrer Beschäftigten und 

damit die bestmögliche Vereinba-
rung von Gesundheit und Arbeit 
(Work - Health - Balance).

UNSERE  
DIENSTLEISTUNG



 –  
WAS IST DAS  
EIGENTLICH?

Kurz: Das BEM ist kein Über-
wachungssystem, sondern es soll 
die langfristige körperliche und  
psychische Gesundheit Ihrer  
Belegschaft sichern.

Jedes Unternehmen muss 
nach § 167 Abs. 2 SGB IX 
ein sogenanntes Betrieb-
liches Eingliederungsma-
nagement (BEM) anbieten. Dieses 
greift immer dann, wenn ein Ar-
beitnehmender innerhalb von 12 
Monaten mehr als 6 Wochen lang 
krank war. 

Der Gesetzgebende definiert BEM 
als „Aufgabe des Arbeitgebenden 
mit dem Ziel, Arbeitsunfähigkeit 
möglichst zu überwinden, erneu-
ter Arbeitsunfähigkeit vorzubeu-
gen und den Arbeitsplatz des be-
troffenen Arbeitnehmenden im 
Einzelfall zu erhalten.“

Wie läuft ein 
BEM-Prozess ab?

1.  Arbeitsunfähigkeits-
zeiten werden ermittelt

2.  Betroffene Arbeitnehmende 
erhalten ein Angebot zum 
BEM

3.  Der Arbeitnehmende ent-
scheidet selbst, ob er teil-
nimmt oder nicht

4.  Bestehende Arbeitsbedin-
gungen werden analysiert

5.  Die individuelle Eingliede-
rung wird geplant

6.  Konkrete Maßnahmen und 
Schritte werden umgesetzt



Als Auftraggebender erhalten Sie 
und Ihre Belegschaft von uns regel-
mäßig Informationen in Form von 
Newslettern und Videos, die erin-
nern sollen, selber wieder aktiv zu 
werden und den - zum Teil unge-
sunden - Arbeitsstil, mit sinnvollen 
Pausen für die eigene Gesundheit 
zu unterbrechen.

Vorstellung Team/Dienstleistung 
für die Beschäftigten vor Ort  

(Personalversammlung)

Info-Box

Zugang zu BEMember

Ggfs. Einleitung des 
BEM-Verfahrens

Gesundheitsangebote

Wenn Sie sich  
für uns entscheiden:

DAS IST 

Unterzeichnung 
Verwaltungs- 
vereinbarung

Festlegung von
  Dienstvereinbarung
  internen Abläufen
  Beteiligten
  Rahmenbedingungen
  Handlungsspielraum



Schwächen intern:
 Fehlende Akzeptanz
  Fehlendes Vertrauen
 Zielkonflikte
 Machtgefälle

Rolle
Vorgesetze/r
Personalverantwortliche/r
Kollege/Kollegin

Ziele
  Leistungsfähige Belegschaft

Rolle
BEM-Beauftragte/r

Ziele
  Arbeitsplatz erhalten
  Gesundheit fördern
   Sicherheit geben

BEM mit der VAK:

  „Blick von außen“: Betriebli-
che Gegebenheiten werden im  
Einzelfall mehr hinterfragt und 
Lösungsansätze gesucht

  eine bessere Vertrauensbasis, 
durch gleichgestellte Bezie-
hung zwischen Arbeitnehmen- 

den und BEM-Beauftragten/
BEM-Beauftragter

 Neutralität und Objektivität
  überschaubare Kostenstruktur, 

da keine zusätzlichen Personal-
kapazitäten gebunden werden 
müssen

WARUM EIN  
EXTERNES BEM?



Durch den demografischen Wan-
del werden sich zukünftig die 
Wettbewerbsfähigkeit und At-
traktivität Ihres Unternehmens 
auch daran messen lassen, wie Sie 
Ihre Arbeitnehmenden beschäfti-
gungsfähig und motiviert erhalten 
– auch nach längerer Erkrankung.

Was haben Sie als  
Arbeitgebender davon?
  Überblick von Gefährdungs- 

potentialen durch Monitoring 
von Ausfallzeiten 

  Verringerung von Kranken- und 
Fehlzeiten

  Einsparung von Kosten für Ent-
geltfortzahlung im Krankheits-
fall

  Bindung von qualifizierten Be-
schäftigten und damit wichti-
ges Wissen und Können an das 
Unternehmen

  Höhere Arbeitszufriedenheit Ih-
rer Arbeitnehmenden und da-
durch verbesserte Produktivität

  Auftreten als fürsorglicher Ar-
beitgebender, dadurch Aufbau 
einer kooperativen Betriebskul-
tur und positives Image 

  Rechtssicherheit  Absiche-
rung im Streitfall

AUS SICHT DES  
ARBEITGEBENDEN



Für ein erfolgreiches BEM lautet 
die Devise „Alles mit, aber nichts 
ohne den Arbeitnehmenden!“

Was haben Sie als  
Arbeitnehmender davon?
  Erhalt der eigenen Leistungs- 

fähigkeit 
  Steigerung der Lebensqualität
  Verbesserung des Betriebs- 

klimas
  Verminderung von arbeitsplatz-

induzierten Belastungen
   Erhöhung der gesundheitlichen 

Bedingungen im Unternehmen

Die Gespräche werden offen und 
vertrauensvoll mit Ihnen geführt. 
Sie werden an jedem Verfahrens-
schritt beteiligt und regelmäßig 
über den Stand der Dinge infor-
miert.

Die erkrankte Person kann frei 
entscheiden, ob sie am BEM sowie 
an einzelnen Maßnahmen daraus 
teilnehmen möchte; ihre Zustim-
mung ist unbedingt erforderlich. 
Die Teilnahme kann jederzeit wi-
derrufen werden.

AUS SICHT DES  
ARBEITNEHMENDEN



VersorgungsAusgleichskasse 
der Kommunalverbände 
in Schleswig-Holstein

Knooper Weg 71 
24116 Kiel

KONTAKT

Claudia Kloss
Leitung BEM
0431 / 5701-107
Claudia.Kloss@vak-sh.de

Marion Ehlert
Fallmanagerin
0431 / 5701-117
Marion.Ehlert@vak-sh.de

Tim Jaschke
Bereichsleiter
0431 / 5701-102
Tim.Jaschke@vak-sh.de

www.vak-sh.de


